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Leistungsvereinbarung Kultur- und Bibliothekskommission  

1. Name und Einsetzung 

1  Die Kultur- und Bibliothekskommission (im Folgenden „Kommission“) ist ein vom Gemein-

derat eingesetztes Gremium.  

 

2. Kultur 

1  Kultur wird im engeren Sinne mit künstlerischen Ausdrucksformen gleichgesetzt. Kultur ist 

aber auch die Art und Weise, wie sich Menschen ihre Umwelt gestalten und wie sie mitei-

nander umgehen im privaten, beruflichen und politischen Bereich. 

2  Kultur stiftet Sinn und Lebensqualität und ermöglicht Einwohnerinnen und Einwohnern, sich 

mit ihrer Gemeinde zu identifizieren, sich in ihrer Gemeinde wohl zu fühlen. So kann ein akti-

ves Kulturleben entstehen.  

3. Aufträge  

1  Die Kommission hat folgende Aufträge: 

- Sie berät den Gemeinderat in kulturellen Fragen und bearbeitet Themen in dessen Auf-

trag. 

- Sie bietet Unterstützung bei der Organisation von Anlässen, vermittelt Infrastruktur und 

kommuniziert Anlässe und Angebote. 

- Sie organisiert und unterstützt bedürfnisgerechte Angebote und Anlässe für Suhrerinnen 

und Suhrer in der Bibliothek wie auch an anderen Begegnungsorten. 

- Sie fördert die Partizipation und ist Plattform für Kulturschaffende aus Suhr oder mit 

starkem Bezug zu Suhr. 

- Sie sucht und fördert die Kooperation mit der Schule, Kommissionen, Plattform Freiwillig 

Suhr etc. 

- Sie unterstützt die Bibliothek als wichtigen Teil des kulturellen Lebens der Gemeinde. 

- Sie erarbeitet Kriterien für die finanzielle Unterstützung von Projekten 

- Sie macht periodisch Standortbestimmungen und führt laufend die „Kulturdiskussion“, 

um aktuelle Themen frühzeitig zu erkennen. 

4. Zusammensetzung 

1  Die Kommission besteht aus folgenden Mitgliedern: 

- Ein Mitglied des Gemeinderates  

- Bibliotheksleiter oder Bibliotheksleiterin 

- 5 weitere Mitglieder. 

5. Jahresprogramm, Budget und Jahresbericht 

1  Die Kommission erstellt gemäss Vorgaben der Verwaltung zuhanden der Kanzlei ein Jah-

resprogramm und ein Budget für das Folgejahr und einen Rechenschaftsbericht.  

2  Im Jahresprogramm werden die Aufgaben der Kommission konkretisiert. Zum Jahrespro-

gramm gehört auch ein Kommunikationsplan. 
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6. Organisation und Entschädigung 

1  Für die Organisation und Entschädigung gilt die Geschäftsordnung für Kommissionen und 

Arbeitsgruppen der Gemeinde Suhr vom 7. August 2018.  

Genehmigt vom Gemeinderat Suhr, 7. August 2018 

Gemeinderat 

Marco Genoni Beatrice Räber  

Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin  
 


